
1030 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1014 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Pensionsge-

. setz 1965, das Gehaltsgesetz 1956, das 
Nebengebührenzulagengesetz, die Bundesfor­
ste-Dienstordnung 1986, das Bezügegesetz, das 
Post- und Telegraphenpensionsgesetz 19676, 
das Bundesgesetz über die Pensionsansprüche 
der Zivilbediensteten der ehemaligen k. u. k 
Heeresverwaltung und ihrer Hinterbliebenen, 
das Bundestheaterpensionsgesetz ··1958, das 
Dorotheumsgesetz, das Landeslehrer-Dienst­
rechtsgesetz 1984, das Land- und forstwirt­
schaftliehe Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 
1985 und das Beamten-Dienstrechtsgesetz 
1979 geändert werden (pensionsreform-Gesetz 

1993 - PRG 1993) 

Der Gesetzentwurf sieht neben einer Anhebung 
des Pensionsbeiwi.ges der Beamten eine Neurege­
lung hinsichtlich der jährlichen Anpassung der 
Beamtenpensionen vor, durch die die Gleichwertig­
keit zwischen den Erhöhungen der Pensionen im 
öffentlichen Dienst und dem System der Aufwer­
tung und Anpassung der Pensionen in der 
gesetzlichen Pensionsversicherung hergestellt wer­
den soll. Schließlich soll auch die Hinterbliebenen­
versorgung im Beamten-Pensionsrecht den in der 
gesetzlichen Pensionsversicherung geltenden Rege­
lungen der Hinterbliebenenversorgung angepaßt 
werden. 

Der Verfassungsausschuß hat die Regierungsvor­
lage am 15. April 1993 in Verhandlung gezogen. In 
der Debatte ergriffen die Abgeordneten Dr. Ilse 
Mertel, Dr. Khol, Dr. Ofner, Mag. Terezija 
Stoisits, Dr. Frischenschlager, Dr. 
F e urs t ein und S c h e ibn e r sowie der Staats­
sekretär im Bundeskanzleramt Dr. K 0 s tel k a das 
Wort. 

Die Abgeordneten Dr. I1se Me r tel und Dr. 
Fe u rs te i n brachten einen Abänderungsantrag 
ein, dem folgende Begründung beigegeben war: 

"Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Abänderungsantrag berücksich­
tigt Hinweise, die nach dem Ende der Begutach­
tungsfrist eingetroffen sind. Abgesehen von redak­
tionellen Änderungen sind Schwerpunkte des 
Abänderungsantrages : 

- Einbeziehung der Empfänger von Ruhe- und 
Versorgungsbezügen nach dem Verfassung~­
gerichtshofgesetz in die Regelungen über dIe 
Festsetzung, die Höhe und die Entrichtung 
des Pensionssicherungsbeitrages und . 
Anpassung der Übergangsbestimmungen für 
Versorgungsbezüge von Witwern und frühe­
ren Ehemännern, die bereits am 31. Dezem­
ber 1994 Anspruch auf solche Leistungen 
haben, an die diesbezüglichen Regelungen in 
der gesetzlichen Pensionsversicherung. 

Bie im gegenständlichen Antrag vorgesehen~n 
Änderungen verursachen gegenüber der Reg~e­
rungsvorlage keine Mehrkosten, sondern Mehrem­
nahmen an Pensionssicherungsbeiträgen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur ErIassung der 
Novelle zum Verfassungsgerichtshofgesetz ergibt 
sich aus Artikel 10 Abs. 1 Z 1 B-VG. EG-Normen 
werden dadurch nicht berührt. 

Besonderer Teil 

Zu Z 1, 7 und 26,: 

Die vorgeschlagene Einfügung eines Art. XIV, 
mit d~m das Verfassungsgerichtshofgesetz geändert 
wird, dient der KlarsteIlung, daß auch auf die 
Ruhe(Versorgungs)bezüge nach dem Verfassungs­
gerichtshofgesetz die Bestimmungen über die 
Festsetzung, die Höhe und Entrichtung des 
Pensionssicherungsbeiwiges des Pensionsgesetz~s 
1965 anzuwenden sind. Im Zusammenhang mIt 
dieser Änderung ist der Titel der Regierungsvorlage 
und die Zitierung jener Nonnen entsprechend zu 
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2 1030 der Beilagen 

erweitern, auf die das Gutachten des Beirates für die 
Gleichwertigkeit der Pensions systeme Bedacht 
nehmen soll. 

Zu Z 2,5,9,10,12,16,24 und 25: 

Diese Änderungsvorschläge dienen der KlarsteI­
lung sowie redaktionellen Verbesserungen. 

Zu Z3: 

Die vorgeschlagene Änderung soll klarstellen, 
daß der Vorsitzende des Beirates für die Gleichwer­
tigkeit der Pensionssysteme aus dem Kreis seiner 
Mitglieder zu Bestellen ist. 

Zu Z4: 

Mit dieser Änderung soll klargestellt werden, daß 
nur externe Experten, die in den Beirat für die 
Gleichwertigkeit der Pensionssysteme entsendet 
werden, Anspruch auf Sitzungsgeld haben sollen. 

Zu Z6: 

Auf Grund der relativ geringen Anzahl der 
Mitglieder des Beirates ers~heint es sinnvoll, die 
Mindestzahl der anwesenden Mitglieder, die für die 
Gültigkeit einer Abstimmung notwendig sind, 
herabzusetzen. 

Zu Z 8,15,18 und 21: 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen soll den 
Legistischen Richtlinien 1990 (Richtlinie 96) ent­
sprochen werden. 

Zu Z 11 und 17: 

Art. II Z 1 (§ 15 a Abs. 4 des Pensionsgesetzes 
1965) und Art. VI Z 1 (§ 29 a Abs. 5 des Bezügege­
setzes) der Regierungsvorlage sahen vor, daß bei 
Zusammentreffen mehrerer Berechnungsgrundla­
gen nur die jeweils höchste für die Ermittlung des 
Ausmaßes des Witwen(Witwer)versorgungsbezugs­
teiles herangezogen werden sollte. Diese'Regeiung 
entspricht den vergleichbaren Bestimmungen in der 
gesetzlichen Pensionsversicherung, zB § 264 Abs. 4 . 
letzter Satz ASVG in der Fassung des Art. I Z 94 des 
Sotialrechts-Änderungsgesetzes 1993 in der Fas­
sung des ,Berichtes des Ausschusses ·für Arbeit und 
Soziales vom 19. Februar 1993 (968 der Beilagen). 
Die nun vorgeschlagenen Änderungen verhindern 
aber, daß, zB beim Zusammentreffen von Berech­
nungsgrundlagen nach dem Pensionsgesetz 1965 
und dem Bezügegesetz, maßgebliche Teile des 
Familieneinkommens unberücksichtigt blieben. 

Zu Z 13 und 14: 

Die Regierungsvorlage sieht vor, daß Versor­
gungsgenüsse, Versorgungsgenußzulagen oder Ne-

bengebührenzulagen zum Versorgungsgenuß, auf 
die Witwer und frühere Ehemänner bereits' am 
31. Dezember 1994 Anspruch haben, weiterhin nur 
im Ausmaß von zwei Dritteln gebühren. Mit den 
vorgeschlagenen Änderungen soll erreicht werden, 
daß das Ausmaß dieser Leistungen mit Wirksamkeit 
vom 1. Jänner 1995 nach den dann geltenden §§ 15 
bis 15 e neu ermittelt wird. Damit wird eine 
Gleichbehandlung mit jenen Witwern und früheren 
Ehemännern erreicht, die erst nach dem 1. Jänner 
1995 Anspruch auf V ersorgungsleistung~.n erwer­
ben. Weiters sichert die vorgeschlagene Anderung 
einen Gleichklang mit den entsprechenden Über-

. gangs bestimmungen in der gesetzlichen Pensions­
versicherung, zB § 551 Abs. 14 Z 2 ASVG in der 
Fassung von 968 der Beilagen. 

Zu Z 19,20,22 und 23: 

Mit Art. XI Z 1 und XII Z 1 der Regierungsvor­
lage wurde beabsichtigt, daß die Pensionssiche­
rungsbeiträge von Landeslehrern und deren Hinte~­
bliebenen dem Bund zufließen. Die gegenständlI­
chen Änderungen stehen im Zusammenhang mit 
§ 23 Abs. 7 des Finanzausgleichsgesetzes 1993, 
BGBI. Nr. 30/1993, der festlegt, daß § 107 LDG 
1984 und § 116 LLDG 1985 bis 31. Dezember 1995 
nicht anzuwenden sind. Die Änderungen stellen 
sicher, daß den Intentionen der Regierungsvorlage 
entsprochen wird. 

Zu Z 27: 

Die vorgeschlagene Änderung soll klarstellen, 
daß das Einkommen der Empfänger von Versor­
gungsbezügen nur bei überlebenden (oder: früheren) 
Ehegatten für die Bemessung zu berücksichtigen ist 
und daß bei Erhöhungen gemäß Z 1 kein sonstiges 
Einkommen zu berücksichtigen ist. Weiters erlaubt 
diese Änderung, daß bei allfälligen Erhöhungen von 
Versorgungsbezügen von überlebenden (oder frü­
heren) Ehegatten [wie etwa die Erhöhung des 
Witwen(Witwer)versorgungsbezugsteiles gemäß 
§ 15 b des Pensionsgesetzes 1965 in der Fassung des 
Art. II der Regierungsvorlage] und bei Ergänzun­
gen (wie etwa die Ergänzungszulage gemäß § 26 des 
Pensionsgesetzes 1965) auch Einkommensbestand­
teile berücksichtigt werden können, die nicht für 
Ansprüche oder Anwartschaften aus der Altersver­
sorgung zugrunde zu legen sind. So ist etwa bei der 
Bemessung der Ergänzungszulage das "monatliche 
Gesamteinkommen" maßgebend, und nicht nur 
jenes Einkommen, das von Bere,?hnungs- und 
Bemessungsgrundlagen in der Altersversorgung 
umfaßt wird. 

Darüber hinaus stellt die vorgeschlagene Ände­
rung sicher, daß Z 2 der Verfassungsbestimmung, 
die die Neuregelung der Hinterbli~benenversor­
gung betrifft, gleichzeitig mit den entsprechenden 
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1030 der Beilagen 3 

einfachen Gesetzen In Kraft tritt, nämlich am 
1. Jänner 1995." 

Weiters stellt der Verfassungsausschuß eInver­
nehmlich folgendes fest: 

"Bei Bedarf (Gehaltsabschluß, Festsetzung des 
Anpassungsfaktors) ist auf Grund der Kriterien des 
§ 13 a Abs. 3 Z 1 bis 3 PG 1965 die Höhe eines 
Pensionssicherurigsbeitrages zu ermitteln und in 
einem positiven (Fall A) oder negativen (Fall B) 

. Prozentsatz oder im Ausmaß von Null Prozent 
(Fall C) festzulegen. 

Wurde schon für den vorangegangenen Zeitraum 
ein Pensionssicherungsbeitrag festgesetzt, so ist im 
Fall A der neue Prozentsatz zum Prozentsatz des 
bereits festgesetzten Pensionssicherungsbeitrages 
hinzuzuzählen, im Fall B der neue Prozentsatz vom 
bisherigen abzuziehen; im Fall C bleibt der bisherige 
Prozentsatz unverändert. Der Pensionssicherungs­
beitrag kann jedoch auch dann nicht das Ausmaß 
von Null Prozent unterschreiten, wenn der 
abzuziehende Prozentsatz größer ist als der 

Walter Riedl 

Berichterstatter 

bisherige (Fall B). Dies wirkt sich jedenfalls 
reduzierend auf die Höhe zukünftigerPensionssi­
cherungsbeiträge aus. 

Der für einen bestimmten Zeitraum festgesetzte 
Pensions sicherungs bei trag, also die Summe aus dem 
Prozentsatz des bisher festgesetzten Pensionssiche­
rungsbeitrages und dem für den laufenden Zeitraum 
ermittelten Prozentsatz, gilt für alle - also sowohl 
für Alt- als auch für N,eupensionisten - in gleicher 
Höhe. Es gibt somit jeweils nur einen einheitlichen 
Pensionssicherungsbeitrag." 

Bei der Abstimmung hat der Verfassungsaus­
schuß mit Stimmenmehrheit beschlossen, dem 
Hohen Haus~ die Annahme des Gesetzentwurfes zu 
empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Verfassungausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem angeschlossenen 
Ge set zen t wurf die verfassungsmäßige Zu­
stimmung erteilen. 

Wien, 1993 04 15 

Dr. Edgar Schranz 

Obmann 
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4 1030 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem das Pensionsge­
setz 1965, das Gehaltsgesetz 1956, das 
N ebengebührenzulagengesetz, die Bundesfor­
ste-Dienstordming 1986, das Bezügegesetz, das 
Post- und Telegraphenpensionsgesetz 1967, das 
Bundesgesetz über die Pensionsanspruche der 
Zivilbediensteten der ehemaligen k. u. k. 
Heeresverwaltung und ihrer Hinterbliebenen, 
das Bundestheaterpensionsgesetz 1958, das 
Dorotheumsgesetz, das Landeslehrer-Dienst­
rechtsgesetz 1984, das Land- und forstwirt­
scnaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 
1985, das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 
und das Verfassungsgerichtshofgesetz geändert 
werden (pensionsreform-Gesetz 1993 

PRG1993) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderung des Pensions gesetzes 1965 

Das Pensionsgesetz, BGBI. Nr. 340/1965, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. .. .I 
1993, wird wie folgt geänden: 

1. Nach § 13 wird folgender Abschnitt II A 
eingefügt: 

"ABSCHNITT II A 

Pensionssrcherungsbeitrag 

§ 13 a. (1) Das Ziel der Regelungen dieses 
Abschnittes ist die Gleichwertigkeit zwischen den 
allgemeinen Erhöhungen der monatlich wiederkeh­
renden Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz 
und der Aufwenung und Anpassung der Pensionen 
in der gesetzlichen Sozialversicherung. 

(2) Zur Herstellung dieser Gleichwenigkeit ist bei 
Bedarf ein Pensionssicherungsbeitrag festzusetzen 
oder ein schon festgesetzter Pensionssicherungsbei­
trag zu vermindern, zu erhöhen oder auszusetzen. 

(3) Bei der Festsetzung der Höhe des Pensionssi­
cherungsbeitrages sind insbesondere zu berücksich­
tigen: 

1. der Unterschied zwischen der allgemeinen 
Erhöhung der monatlich wiederkehrenden 
Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz und 
der Anpassung der Pensionen in der gesetzli­
chen Sozialversicherung, 

2. eine Veränderung der Höhe des Pensionsbei­
trages gemäß § 22 des Gehaltsgesetzes 1956, 
BGBI. Nr.54, soweit dessen Höhe 10;25% 
überschreitet und 

3. Unterschiede zwischen der allgemeinen Erhö­
hung der monatlich wiederkehrenden Geld­
leistungen nach diesem Bundesgesetz und der 
Anpassung der Pensionen in der gesetzlichen 
Sozialversicherung in Jahren, in denen kein 
Pensionssicherungsbeitrag festgesetzt wurde. 

§ 13 b. (1) Der Beamte des Ruhestandes und der 
ehemalige Beamte des Ruhestandes und deren 
Hinterbliebene und Angehörige haben von den 
monatlich wiederkehrenden Geldleistungen, . die 
ihnen nach diesem Bundesgesetz gebühren oder 
ihnen gewährt werden, einen Pensionssicherungs­
beitrag zu entrichten, sofern ein solcher festgesetzt 
wurde. Die Haushaltszulage und die Zulage gemäß 
§ 25 Abs.3 bleiben für die Bemessung außer 
Betracht. 

(2) Der Pensionssicherungsbeitrag ist auch von 
der Sonderzahlung zu entrichten. Der der Haus­
haltszulage und der der Zulage gemäß § 25 Abs. 3 
entsprechende Teil der Sonderzahlung bleiben für 
die Bemessung außer Betracht. 

(3) Von der Ergänzungszulage, von den Geldlei­
stungen, zu denen eine Ergänzungszulage gebührt, 
und nicht zahlbaren Geldleistungen ist kein 
Pensionssicherungsbeitrag zu entrichten. 

(4) Der Pensionssicherungsbeitrag ist nur soweit 
zu entrichten, als damit die Mindestsätze nach § 26 
Abs. 5 nicht unterschritten werden. 

Beirat für die Gleichwertigkeit der Pensionssysteme 

§ 13 c. (1) Beim Bundeskanzleramt ist ein Beirat 
für die Gleichwertigkeit der Pensionssysteme zu 
erri.chten. Dem Beirat haben als stimmberechtigte 
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Mitglieder neun Experten insbesondere aus dem 
Bereich des Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrech­
tes der öffentlich Bediensteten, der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften und der Technischen Mathe­
matik anzugehören, und zwar: 

1. je zwei Vertreter des Bundeskanzleramtes und 
des Bundesministeriums für Arbeit und Sozia­
les, 

2. ein Vertreter des Bundesministeriums für 
Finanzen, 

3. ein Vertreter der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst, 

4. ein Vertreter der Gewerkschaft der Gemein­
debediensteten, 

5. ein Vertreter der Gewerkschaft der Post- und 
Fernmeldebediensteten, 

6. ein Vertreter der Gewerkschaft Kunst, Medien 
und freie Berufe. 

. (2) Für jedes Mitglied ist gleichzeitig em 
Stellvertreter zu entsenden. 

(3) Der Bundeskanzler bestellt ein Mitglied des 
Beirates zu dessen Vorsitzenden. Die Arhtsdauer 
des Bei~ates beträgt jeweils fünf Jahre. 

(4) Die Mitglieder haben Ansp~uch auf angemes­
senen Ersatz der Reisekosten und - soweit sie nicht 
in einem Dienstverhältnis zum Bund stehen oder 
von den in Abs. 1 genannten' Gewerkschaften 
entsandt werden - auf ein angemessenes Sitzungs­
geld für jeden Tag der Teilnahme an einer Sitzung 
des Beirates. Die näheren Bestimmungen über die 
Ge~chäftsordnung sowie über die Höhe des 
Sitzungsgeldes erläßt der Bundeskanzler durch 
Verordnung. 

§ .13 d. (1) Der Bundeskanzler hat den Beirat 
unverzüglich über eine beabsichtigte allgemeine 
Bezugserhöhung für die Beamten zu informieren. 

(2) Der Beirat hat liingsttns bis zum Ablauf von 
zwei Wochen nach Erhalt dieser Mitteilung dem 
Bundeskanzler ein Gutachten über die Höhe des 
Pensionssicherungsbeitrages unter Bedachtnahme 
auf§ 13 a vorzulegen. Der Beirat erstellt sein 
Gutachten mit einfacher Stimmenmehrheit bei 
Anwesenheit von mindestens fünf Mitgliedern. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

(3) Die' Bundesregierung hat die Höhe des 
Pensionssicherungsbeitrages auf Antrag des Bun­
deskanzlers gemäß § 13 a und unter Bedachtnahme 
auf das Gutachten des Beirates durch Verordnung 
im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des 
Nationalrates festzusetzen. 

(4) Das Gutachten des Beirates ist dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem 
Bundesministerium für Finanzen, den Bundeslän­
dern, dem Österreichischen Städtebund, dem 
Österreichischen Gemeindebund und den in § 13 c 
genannten Gewerkschaften zu übermitteln. 

(5) Der Beirat hat in seinem Gutachten auch die 
Gleichwertigkeit (§ 13 a) von Versorgungsleistun­
gen zu beurteilen, die nach folgenden Bundesgeset-
zen: 

1. Nebengebührenzulagengesetz, BGBI. 
Nr. 485/1971, 

2. Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBI. 
Nr.298, 

3. Bezügegesetz, BGBI. Nr. 273/1972, 
4; Post- und Telegraphenpensionsgesetz 1967, 

BGBI. Nr. 231, 
5. Bundesgesetz über die Pensionsansprüche der 

Zivilbediensteten der ehemaligen k. u. k Hee­
resverwaltung . und ihrer Hinterbliebenen, 
BGBI. Nr. 255/1967, 

6. Bundestheaterpensionsgesetz, BGBI. Nr. 159/ 
1958, .. 

7. Dorotheumsges~tz, BGBI. Nr. 66/1979, 
8. Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBI. 

Nr.333, 
9. Verfassungsgerichtshofgesetz, BGBI. 

Nr. 85/1953, 
sowie nach der Salinenarbeiter-Pensions ordnung 
1967, BGBI. Nt. 5/1968, gebühren oder gewährt 
werden." 

2. Im § 17 Abs. 2 a wird der Ausdruck "Besucht 
ein Kind" durch den Ausdruck "Besucht das Kind" 
ersetzt. 

3. § 17 Abs. 2 f lautet: 

,,(2 f) Hat 
1. das Kind eines verstorbenen Beamten, das das 

27. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
gemäß § 6 Abs. 2 lit. a oder 

2. eine andere Person für ein solches Kind gemäß 
§ 2 Abs. 1 lit. b 

des Familienlastenausgleichsgesetzes, BGBI. 
Nr.376/1967, Anspruch auf Familienbeihilfe, so 
gelten die Voraussetzungen des Abs. 2 als erfüllt. 
Abs. 1 letzter Satz wird dadurch nicht berührt." 

- 4. An die' Stelle des § 56 Abs. 3 treten folgende 
Bestimmungen: 

,,(3) Die Bemessungsgrundlage des besonderen 
Pensionsbeitrages bildet das Gehalt, das dem 
Beamten für den ersten vollen Monat seiner 
Dienstleistung gebührt hat, einschließlich der 
ruhegenußfähigen Zulagen, der Zulagen, die 
Anspruch auf Zulagen zum Ruhegenuß begründen, 
und allfälliger Teuerungszulagen. 

(3 a) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für 
jeden vollen Monat der unbedingt angerechneten 
Zeite.n jenen Prozentsatz der Bemessungsgrund­
lage, der sich aus § 22 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 
1956 in der zur Zeit des ersten vollen Monats der 
Dienstleistung geltenden Fassung ergibt. 

(3 b) Der Prozentsatz des besonderen Pensions­
beitrages ermäßigt sich auf die Hälfte des 
Prozentsatzes nach Abs. 3 a für Zeiten, die bedingt 
angerechnet worden sind." 
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6 1030 der Beilagen 

5. Dem § 58 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,( 4) Es treten in Kraft: 
1. Die §§ 13 abis 13 d samt Überschriften, § 17 

Abs. 2 a und 2 f und die §§ 67 und 68 samt 
Überschriften in der Fassung des Art. I des 
Bundesgesetzes BGB!. Nr. .. ./1993 mit 1. Juli 
1993, 

2. § 56 Abs.3 bis 3 bund § 61 Abs.4 in der 
Fassung des Art. I des Bundesgesetzes BGB!. 
Nr ... ./1993 mit 1. Jänner 1994." 

6. Im § 61 Abs. 4 wird der Ausdruck " 
abweichend von den Vorschriften des § 56 Abs. 3 
-" durch den Ausdruck ,,- abweichend vom § 56 
Abs. 3 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 1993 
geltenden Fassung -:.' ersetzt. 

7. An die Stelle des § 67 treten fqlgende 
Bestimmungen: 

"Erlassung von Verordnungen 

§ 67. Verordnungen auf Grund dieses Bundesge­
setzes und seiner Novellen können ab dem Tage der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes oder der 
betreffenden Novelle erlassen werden. Die Verord­
nungen dürfen "frühestens mit dem Tag in Kraft 
gesetzt werden, mit dem die betreffende Verord­
nungsermächtigung in Kraft tritt. 

Vollziehung 

§ 68. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist die Bundesregierung, in Angelegenheiten jedoch, 
die nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers 
betreffen, dieser Bundesminister betraut." 

Artikel 11 

Änderung des Pensionsgesetzes 1965 mit 1. Jänner 
1995 

Das Pensionsgesetz, BGB!. Nr. 340/1965, zuletzt 
geändert durch Art. I des Bundesgesetzes BGB!.. 
Nr. .. ./1993, wird wie folgt geändert: 

1. An die Stelle des § 15 treten folgende 
Bestimmungen: 

"Begriffe, die für die Ermittlung des WitWen- und 
Witwerversorgungsgenusses maßgebend sind 

§ 15. (1) Für die Ermittlung des Witwen- und 
Witwerversorgungsgenusses bedeuten 

1. ,Ruhebezugsteil' die Summe aus Ruhegenuß, 
allfälliger Ruhegenußzulage und allfälliger 
Nebengebührenzulage nach dem Nebenge­
bührenzulagengesetz, BGB!. Nr. 485/1971, 

2. ,Versorgungsbezugsteil' die Summe aus Ver­
sorgungsgenuß, allfälliger Versorgungsgenuß­
zulage und allfälliger Nebengebührenzulage 
nach dem Nebengebührenzulagengesetz. 

(2) Als Berechnungsgrundlage des überlebenden 
Ehegatten, die der Ermittlung des Witwen- und 
Witwerversorgungsgenusses zugrunde zu legen ist, 
gilt 

1. für den Fall, daß der überlebende Ehegatte in 
der gesetzlichen Pensionsversicherung versi­
chert ist oder war und nicht Z 2 und 3 
anzuwenden sind, jene Bemessungsgrundlage, 
die für den überlebenden Ehegatten maßge­
bend wäre,wenn er am Sterbetag des Beamten 
Anspruch auf eine Pension auf Grund dieser 
Versicherung gehabt hätte, 

2. für den Fall, daß der überlebende Ehegatte am 
Sterbetag des Beamten eine Pension aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung bezieht, die 
für diese Pension am Sterbetag des Beamten 
inaßgebliche Bemessungsgrundlage, 

3. für den Fall, daß der überlebende Ehegatte am 
Sterbetag des Beamten selbst in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum 
Bund steht und für sich eine Anwartschaft 
oder einen Anspruch auf Pensionsversorgung 
erworben hat, die in den Abs. 4 oder 5 
angeführte Berechnungsgrundlage. 

(3) Der Versicherung in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung oder dem Bezug einer Pen­
sion aus der gesetzlichen Pensionsversicherung nach 
Abs. 2 Z 1 und 2 sind 'Anwartschaften oder 
Ansprüche auf Altersversorgung nach folgenden 
Bestimmungen gleichzuhalten : 

1. Landesgesetzliche Vorschriften, die dem 
Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrecht der 
Bundesbeamten vergleichbar sind, 

2. Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGB!. 
Nr. 30211984, .,J, 

3. Land- und forstwirtschaftliches Landesleh­
rer-Dienstrechtsgesetz, BGB!. Nr. 296/1985, 

4. Bezügegesetz,BGB!. Nr. 273/1972,' und 
vergleichbare landesgesetzliche Vorschriften, 

5. Salinen arbeiter-Pensionsordnung 1967, 
BGB!. Nr. 5/1968, 

6. Post- ~nd Telegraphen-Pensionsgesetz 1967, 
BGB!. Nr. 231, 

7, Bundesgesetz vom 1. Juli 1967 über die 
Pensions ansprüche der Zivilbedienstet<;n der 
ehemaligen k. u. k. Heeresverwaltung und 
ihrer Hinterbliebenen, BGB!. Nr. 255, 

8. Verfassungsgerichtshofgesetz, BGB!. Nr. 85/ 
1953, 

9. Dorotheumsgesetz, BGB!. Nr. 66/1979, 
10. Bundestheaterpensionsgesetz, BGB!. 

Nr. 159/1958, 
11. § 163 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 

1979, BGB!. Nr. 333, 
12. Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGB!. 

Nr. 313, 
13. Dienst(Pensions)ordnungen für Dienstneh­

mer und ehemalige Dienstnehmer von . 
a) öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 

Fonds, Stiftungen, Anstalten und Betrie-

1030 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)6 von 15

www.parlament.gv.at



1030 der Beilagen 7 

ben, die vom Bund, einem Bundesland, 
einem Gemeindeverband oder einer Ge­
meinde verwaltet werden, 

b) sonstigen öffentlich-rechtlichen Körper- . 
schaften, und 

c). Einrichtungen, die der Kontrolle des 
Rechnungshofes unterliegen,· 

14. Pensionsvorschriften der Oesterreichischen 
Nationalbank. 

(4) Die im Abs. 2 Z 3 angeführte Berechnungs­
grundlage, wenn der überlebende Ehegatte am 
Sterbetag des Beamten selbst Beamter des Dienst­
standes oder emeritierter Ordentlicher Universi­
täts(Hochschul)professor ist, bilden: 

1. der ruhegenußfähige Monatsbezug und die 
eine Anwartschaft auf eine Zulage zum 
Ruhegenuß begründenden Aktivzulagen nach 
§ 12 Abs. 1, die der überlebende Ehegatte am 
Sterbetag des Beamten bezogen hat, und 

2. der 350. Teil des Betrages, .der sich aus der 
Multiplikation der Summe der für den 
überlebenden Ehegatten bis zum Sterbetag 
des Beamten festgehaltenen Nebengebühren­
werte nach § 2 Abs. 2 und §5 Abs. 1 Z 1 und 2 
des Nebengebührenzulagengesetzes, mit 1% 
des am Sterbetag des Beamten geltenden 
Gehaltes der Gehaltsstufe 2· der Dienst­
klasse V zuzüglich einer allfälligen T eue­
rungszulage ergibt, höchstens aber der Betrag 
von 25% des ruhegenußfähigen Monatsbezu­
ges. 

(5) Die im Abs. 2 Z 3 angeführte Berechnungs­
grundlage, wenn der überlebende Ehegatte am 
Sterbetag des Beamten selbst Beamter des Ruhe­
standes ist, bilden: 

1. der ruhegenußfähige Monatsbezug und die 
einen Anspruch auf eine Zulage zum Ruhege­
nuß begründenden Aktivzulagen nach § 12 
Abs. 1, die für die Be~essung des am Sterbetag 
des Beamten bezogenen Ruhebezuges des 
überlebenden Ehegatten maßgebend sind, und 

2. der Betrag, der der um 25% erhöhten 
Nebengebührenzulage entspricht, die dem 
überlebenden Ehegatten am Sterbetag des 
Beamten gebührt. 

(6) Die Berechnungsgrundlage eines verstorbe­
nen Beamten des Dienststandes oder eines emeri­
tierten Ordentlichen Universitäts(Hochschul)pro­
fessors, die der Ermittlung des Witwen- und 
Witwerversorgungsbezugsteiles des überlebenden 
Ehegatten zugrunde zu legen ist, bilden: 

1. der ruhegenußfähige Monatsbezug und die 
eine Anwartschaft auf eine Zulage zum 
Ruhegenuß begründenden Aktivzulagen nach 
§ 12 Abs. 1, die der verstorbene Beamte an 
seinem Sterbetag bezogen hat, und 

2. der 350. Teil des Betrages, der sich aus der 
Multiplikation der Summe der für den 
verstorbenen Beamten bis zu seinem Sterbetag 

festgehaltenen Nebengebührenwerte nach § 2 
Abs. 2 und § 5 Abs. 1 Z 1 und 2 des 
N ebengebührenzulagengesetzes mit 1 % des 
am Sterbetag des Beamten geltenden Gehaltes 
der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V zuzüg­
lich einer allfälligen Teuerungszulage ergibt, 
höchstens .aber der Betrag von 25% des 
ruhegenußfähigen Monatsbezuges: . 

(7) Die Berechnungsgrundlage eines verstorbe­
nen Beamten des Ruhestandes, die der Ermittlung 
des Witwen- und Witwerversorgungsbezugsteiles 
des überlebenden Ehegatten zugrunde zu legen ist, 
bilden: 

1. der ruhegenußfähige Monatsbezug und die 
einen Anspruch auf eine Zulage zum Ruhege­
nuß begründenden Aktivzulagen nach § 12 
Abs. 1, die für die Bemessung des vom 
verstorbenen Beamten an seinem Sterbetag 
bezogenen Ruhegenusses maßgebend waren, 
und 

2. der Betrag, der der um 25% erhöhten 
Nebengebührenzulage entspricht, die dem 
überlebenden Ehegatten am Sterbetag des 
Beamten gebührt. 

(8) Ist am Sterbetag eines Beamten des 
Dienststandes seine V orrückung aus den im § 5 
Abs. 4 genannten Gründen gehemmt gewesen oder 
sind an diesem Tag seitdem Ablauf des 
Hemmungszeitraumes noch nicht sechs Jahre 
verstrichen, dann ist seine Berechnungsgrundlage so 
zu bemessen, als ob der Hemmungszeitraum 
angerechnet worden wäre. Gleiches gilt für die 
Berechnungsgrundlage eines. überlebenden Ehegat­
ten, der dem Dienststand angehört. 

Ermittlung des Witwen- und Witwerversorgungs­
bezugsteiles 

§ 15 a. (1) Das Ausmaß des Witwen- und 
Witwerversorgungsbezugsteiles ergibt sich aus 
einem Hundertsatz des Ruhebezugsteiles, auf den 
der Beamte am Sterbetag Anspruch gehabt hat oder 
im Fall der mit Ablauf dieses Tages erfolgten 
Versetzung in den Ruhestand gehabt hätte. 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes ist vorerst 
die Berechnungsgrundlage für die Ermittlung des 
Witwen- und Witwerversorgungsgenusses des über­
lebenden Ehegatten durch die Berechnungsgrund­
lage des verstorbenen Beamten zu teilen. Diese Zahl 
ist auf drei Dezimalstellen zu runden und mit dem 
Faktor 24 zu vervielfachen. 

(3) Der Hundertsatz des Witwen(Witwer)versor­
gungsbezugsteiles ergibt sich sodann aus der 
Verminderung der Zahl 76 um die gemäß Abs.2 
ermittelte Zahl. Er beträgt jedoch mindestens 40 
und höchstens 60. 

(4) Kommen mehrere Berechnungsgrundlagen in 
Betracht, ist die Summe dieser Berechnungsgrundla­
gen für die Ermittlung nach Abs. 2 heranzuziehen. 
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Erhöhung des Witwen- und des Witwerversorgungs­
bezugs teiles 

§ 15 b. (1) Erreicht die Summe aus 
1. eigenem Einkommen des überlebenden Ehe­

gatten und 
2. dem nach den §§ 15 und 15 a berechneten 

Witwen(Witwer)versorgungsbezugsteil 
nicht den Betrag von 16000 S, so ist, solange diese 
Voraussetzung zutrifft, der Witwen(Witwer)versor­
gungsbezugsteil soweit zu erhöhen, daß die Summe 
aus eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)ver­
sorgungsbezugsteil den genannten Betrag erreicht. 
Der sich daraus ergebende Hundertsatz des 
Witwen(Witwer)versorgungsbezugsteiles darf je­
doch 60 nicht überschreiten. 

(2) Die Höhe des im Abs. 1 angeführten Betrages 
von 16000 S ändert sich jeweils ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres, erstmals mit Ablauf des Jahres 1995, 
um den Hundertsatz, um den sich bei Beamten des 
Dienststandes das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V zuzüglich einer allfällig gewährten 
Teuerungszulage ändert. Der geänderte Betrag ist 
auf volle Schillingbeträge aufzurunden. 

(3) Als eigenes Einkommen im Sinne des Abs. 1 
gelten . 

1. jedes Einkommen aus selbständiger oder 
unselbständiger Erwerbstätigkeit, 

2: die Bezüge im Sinne des § 23 Abs.2 des 
Bezügegesetzes und sonstige Funktionsgebüh­
ren, 

3. wiederkehrende Geldleistungen 
a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung 

einschließlich der Arbeitslosenversiche­
rung oder 

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzli­
cher oder bundesgesetzlicher Regelungen 
der Unfallfürsorge, . 

4. wiederkehrende Geldleistungen auf Grund der 
im § 15 Abs. 3 genannen Vorschriften, 

s. Ruhe- und Versorgungsbezüge und. 
6. Pensionen und Zusatzpensionen von Pen­

sionskassen und privaten Dienstgebern. 

(4) Als Einkommen aus selbständiger Erwerbstä­
tigkeit gilt je Kalendermonat ein Zwölf tel des im 
selben Kalenderjahr aus dieser Tätigkeit bezogenen 
Einkommens. Solange das Jahreseinkommen nicht 
feststeht, ist das Einkommen des vorletzten 
Kalenderjahres heranzuziehen, es sei denn, 

1. daß die selbständige Erwerbstätigkeit später 
aufgenommen wurde oder 

2. der (die) Hinterbliebene glaubhaft macht, daß 
die Höhe des Einkommens im laufenden 
Kalenderjahr entscheidend von der des vor­
letzten Kalenderjahres abweichen wird. 

(5) Als Einkommen aus unselbständiger Erwerbs­
tätigkeit gilt das aus dieser Tätigkeit gebührende 
Entgelt. Ausgenommen sind jedoch Bezüge, die für 
einen größeren Zeitraum als den Kalendermonat 

gebühren (zB 13. und 14. Monatsbezug, Sonder­
zahlungen, Belohnungen). 

(6) Die Erhöhung des Wit'wen(Witwer)versor­
gungsbezugsteiles nach Abs. 1 ist erstmalig im Zuge 
der Bemessung des Witwen(Witwer)versorgungsbe-' 
zugsteiles festzustellen. Sie gebührt ab dem Beginn 
des Monats, in dem die Voraussetzungen für die 
Erhöhung erfüllt sind. 

(7) Werden die Voraussetzungen für eine 
(weitere) Erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt 
erfüllt, gebührt diese auf besonderen Antrag. Wird 
dieser Antrag innerhalb eines Jahres ab Erfüllung 
der Voraussetzungen gestellt, gebührt die Erhöhung 
ab dem Beginn des Monats,in dem die Vorausset­
zungen erfüllt sind, andernfalls ab dem Beginn des 
Monats, in dem der Antrag gestellt wurde. 

(8) Die Erhöhung des Witwen(Witwer)versor­
gungsbezugsteiles gebührt bis zum Ablauf des 
Monats, in dem die Voraussetzungen weggefallen 
sind. 

(9) Abs. 8 gilt auch für die Festsetzung emes 
geringeren Ausmaßes der Erhöhung .. 

Meldung des Einkommens 

§ 15 c. (1) Die Pensionsbehörde hat jeden 
Bezieher eines nach § 15 b erhöhten Witwen(Wit­
wer)versorgungsbezugsteiles jährlich einmal zu 
einer Meldung seines Einkommens zu verhalten. 

(2) Kommt der Anspruchsberechtigte dieser 
Aufforderung innerhalb von zwei Monaten nicht 
nach, so hat die Pensionsbehörde den den 
Hundertsatz nach § ISa' Abs. 3 überschreitenden 
Teil des Witwen(Witwer)versorgungsbezugteiles ab 
dem dem Ablauf von weiteren zwei Monaten 
folgenden Monatsersten zurückzubehalten. 

(3) Dieser Teil des Witwen(Witwer)versorgungs­
bezugsteiles ist unter Bedachtnahme auf § 40 
nachzuzahlen, wenn der Anspruchsberechtigte seine 
Meldepflicht erfüllt oder die Pensionsbehörde auf 
andere Weise von der maßgebenden Sachlage 
Kenntnis erhalten hat. 

Ausmaß des Witwen- und Witwerversorgungsgenus­
ses und der zugehörigen Versorgungsgenußzulage 

und Nebengebührenzulage 

§ 15 d. (1) Vor einer allfälligen Erhöhung nach 
§ 15 b ist der Witwen(Witwer)versorgungsbezugs­
teil aufzuteilen. Dem Verhältnis für diese Auf teilung 
m 

1. den Witwen (Witwer)versorgungsgenuß, 
2. eine allfällige Versorgungsgenußzulage und 
3. eine allfällige Nebengebührenzulage 

entspricht das Verhältnis der gemäß § 15 Abs. 6 bis 8 
für die Ermittlung des Witwen(Witwer)versor­
gungsbezugsteiles maßgebenden Teile der Berech-
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nungsgrundlage des verstorbenen Beamten. Bei 
dieser Berechnung sind Hundertsätze auf drei 
Dezimalstellen zu runden und. auf Beträge die 
Rundungsbestimmungen des § 34 anzuwenden. § 41 
Abs. 2 bleibt unberührt. 

(2) Bei der Anwendung des Abs. 1 entsprechen 
1. der ruhegenußfähige Monatsbezug dem Wit­

wen (Wi twer )versorgungs ge nuß, 
2. die Aktivzulage der Versorgungsgenußzulage 

und 
3. der sich aus der Berechnung nach § 15 Abs. 6 

Z 2 oder § 15 Abs. 7 Z 2 ergebende Betragsteil 
der Nebengebührenzulage. . 

(3) Im Falle einer Erhöhung nach § 15 b gilt der 
Erhöhungsbetrag als Bestandteil des Witwen(Wit­
wer)versorgungsbezuges. 

Vorschüsse auf den Witwen- und Witwerversor­
gungsbezugsteil 

§ 15 e. (1) Auf Antrag des überlebenden Ehegat­
ten können vor Abschluß des Ermittlungsverfahre'ns 
Vorschüsse auf den Witwen(Witwer)versorgungs­
bezugsteil gezahlt werden, wenn der Anspruch dem 
Grunde nach feststeht. Die Vorschüsse dürfen 40% 
des Ruhebezugsteiles, auf den der Beamte am 
Sterbetag Anspruch gehabt hat oder im Fall der mit 
Ablauf dieses Tages erfolgten Versetzung in den 
Ruhestand gehabt hätte, nicht überschreiten. 

(2) Die nach Abs. 1 gewährten Vorschüsse sind 
auf den gebührenden Witwen(Witwer)versorgungs­
bezugsteil anzurechnen. 

(3) Zu Unrecht empfangene Vorschüsse sind dem 
Bund gemäß § 39 zu ersetzen." 

2. § 18 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Waisenversorgungsgenuß beträgt 
1. für jede Halbwaise 24%, 
2. für jede Vollwaise 36% 

des Ruhegenusses, der der ruhegenußfähigen 
Gesamtdienstzeit des Beamten und der von ihm im 
Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand 
erreichten besoldungsrechtlichen Stellung ent­
spricht. § 5 Abs. 2 bis 4 ist anzuwenden." 

3. § 22 Abs. 2 lautet:. 

,,(2) Die Höhe der Versorgungsgenußzulage des 
überlebenden Ehegatten ergibt sich aus' § 15 d 
Abs. 1 und 2. Die Versorgungsgenußzulage der 
Waise beträgt 

1. für jede Halbwaise 24%, 
2. für jede Vollwaise 36% 

der nach den Vorschriften des § 12 in Betracht 
kommenden Ruhegenußzulage." 

4. Dem § 38 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Die Pflicht zur Meldung des Einkommens 
gemäß § 15 c bleibt unberührt." 

5. Dem § 58 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Die §§ 15 bis 15 e samt Überschriften, § 18 
Abs. 1, §22 Abs.2, § 38 Abs.3 und § 62 a samt 
Überschrift in der Fassung des Art. lIdes 
Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993 treten mit 
1. Jä.nner 1995 in Kraft." 

6. Nach § 62 wird folgender § 62 a eingefügt: 

"Übergangsbestimmungen für den Versorgungsge­
nuß und die Versorgungsgenußzulage 

§ 62 a. (1) Auf Versorgungsgenüsse und Versor­
gungsgenußzulagen für Hinterbliebene, die schon 
vor dem 1. Jänner 1995 Anspruch auf Versorgungs­
genuß erworben haben, sind die am 31. Dezember 
1994 geltenden Bestimmungen über die Versor­
gungsgenüsse und Versorgungsgenußzulagen wei­
terhin anzuwenden. 

(2) Versorgungsgenüsse und Versorgungsgenuß­
zulagen von Witwern und früheren Ehemännern 
sind jedoch mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1995 
nach den §§ 15 bis 15 e in der Fassung des Art. II des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./ 1993 neu zu bemes­
sen, sofern sie nicht erwerbsunfähig und bedürftig 
sind." 

Artikel III 

Änderung des Gehaltsgesetzes 1956 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBI. Nr. 54, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr ... ./ 
1993, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 22 Abs.2 wird der Betrag ,,10,0 vH" 
durch den Betrag" 1 0,25%" ersetzt. 

2. Dem § 90 wird folgender Abs; 4 angefügt: 

,,(4) § 22 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgeset­
zes BGBI. Nr. .. ./1993 tritt mit 1. Jänner 1994 in 
Kraft." 

Artikel IV 

Änderung des Nebengebührenzulagengesetzes 

Das Nebengebührenzulagengesetz, BGBI. 
Nr. 485/1971, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. .. ./1993, wird wie folgt geändert: 

1. An die Stelle des § 3 Abs. 1 treten folgende 
Bestimmungen: 

,,(1) Von den anspruchsbegründenden Nebenge­
bühren hat der Beamte einen Pensionsbeitrag zu 
entrichten. 

(1 a) Der Pensionsbeitrag beträgt 10,25%. 

(1 b) Bescheide, mit denen Pensionsbeiträge 
vorgeschrieben werden, sind nach dem VVG, BGBI. 
Nr. 53/1991, zu vollstrecken." 
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2. Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefügt: 

"Pensionssicherungsbeitrag 

§ 5 a. Die Bestimmungen über die Festsetzung, 
die Höhe und qie Entrichtung des Pensionssiche­
rungsbeitrages gemäß den §§ 13 abis 13 d des 
Pensionsgesetzes 1965, BGBI. Nr. 340/1965, sind 
auf die monatliche Nebengebührenzulage mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle des 
Ausdrucks ,Pensionsbeitrag gemäß § 22 des Ge­
haltsgesetzes 1956' der Ausdruck ,Pensionsbeiirag 
gemäß § 3' tritt." 

3. § 7 lautet: 

,,§ 7. (1) Die Höhe der Nebengebührenzulage 
zum Witwen(Witwer)versorgungsgenuß ergibt sich 
aus § 15 d Abs. 1 und 2 des Pensionsgesetzes 1965. 

(2) Die Nebengebührenzulage zum Waisenver-
sorgungsgenuß beträgt 

1. für jede Halbwaise 24%, 
2. für jede Vollwaise 36% 

der Nebengebührenzulage, -die dem Beamten im 
Ruhestand jeweils gebühren würde. 

(3) Auf die Höhe der Nebengebührenzulage zum 
Versorgungsgenuß ist § 5 Abs. 3 anzuwenden." 

4. Dem § 16 a wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Die Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden, 
wenn der Beamte im Zeitpunkt des Ausscheidens 
aus dem Dienststand eine Dienstzulage nach § 44 
des Gehaltsgesetzes 1956 oder nach den §§ 68 und 
68 ades Richterdienstgesetzes bezogen hat." 

5. Nach § 18 a wird folgender § 18 beingefügt: 

"Übergangsbestimmungen für die Nebengehühren­
zulage zum Versorgungsgenuß 

§ 18 b. (1) Auf die Nebengebührenzulage zum 
Versorgungsgenuß für Hinterbliebene, die schon 
vor dem 1. Jänner 1995 Anspruch auf Versorgungs­
genuß erworben haben, sind die am 31. Dezember 
1994 geltenden Bestimmungen über die Nebenge­
bührenzulage zum Versorgungsgenuß weiterhin 
anzuwenden. . 

(2) Nebengebührenzulagen zu Versorgungsge­
nüssen von Witwern und früheren Ehemännern sind 
jedoch mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1995 nach 
den §§ 15 bis 15 e des Pensionsgesetzes 1965 in der 
Fassung des Art. II des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr ... ./ 1993 neu zu. bemessen, sofern sie nicht 
erwerbsunfähig und bedürftig sind." 

6. §19 lautet samt Überschrift: 

,;lnkrafttreten 

§ 19. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1972 in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset­
zes und seiner Novellen können ab dem Tage der 

Kundmachung dieses Bundesgesetzes oder der 
betreffenden Novelle erlassen werden. Die V erord­
nungen dürfen frühestens mit dem Tag in Kraft 
gesetzt werden, mit dem die betreffende Verord~ 
nungsermächtigung in Kraft tritt. ' 

(3) Es treten in Kraft: 
1. § 5 a samt Überschrift, § 16 a Abs. 3, § 19 

Abs. 2 und § 20 samt Überschrift in' der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./ 
1993 mit 1. Juli 1993, 

2. § 3 Abs. 1 bis 1 b in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. .. ./1993 mit 
1. Jänner 1994, . 

3. § 7 und § 18 b samt Überschrift in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993 mit 
1. Jänner 1995." 

7. Dem § 19 wird folgender § 20 samt Überschrift 
angefügt: 

" Vollziehung 

§ 20: Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist die Bundesregierung betraut, in Angelegenheiten 
jedoch, die 

1. nur die Parlamentsdirektion betreffen, der 
Präsident des Nationalrates, 

2. nur ein Bundesministerium betreffen, der 
zuständige Bundesminister." 

Artikel V 

Änderung der Bundesforste-Dienstordnung 1986 

Die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBI. 
Nr. 298, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr ... ./1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 77 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Zum Zwecke der Berücksichtigung von 
Nebengebührenzulagenbei der Ermittlung des 
Ausmaßes der Zuschüsse nach § 75 sind die für 
Bundesbeamte und deren Hinterbliebene 

1. jeweils geltenden Bestimmungen des Neben­
gebührenzulagengesetzes, BGBI. Nr.485/ 
1971, und 

2. die §§ 15bis 15 d des Pensionsgesetzes 1965 
mit den sich aus den Abs. 2 bis 4 und aus § 81 
ergebenden Abänderungen anzuwenden." 

2. § 81 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der monatliche Beitrag beträgt 
1. bis zur Höhe der jeweiligen Höchstbeitrags­

grundlage in der gesetzlichen Pensionsversi­
cherung 0,41 % der Beitragsgrundlage nach 
Abs. 2 und 

2. für den diese Höchstbeitragsgrundlage über-
steigenden Teil der Beitragsgrundlage 10,25%. 

Der Beitrag von der Sondetzahlung beträgt die 
Hälfte des sich unter Außerachtlassung der 
Nebengebühren ergebenden monatlichen Beitra­
ges." 
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3. Nach § 82 wird folgender § 82 a eingefügt: 

"Pensionssicberungsbeitrag 

§ 82 a. Die Bestimmungen über die Festsetzung, 
die Höhe und die Entrichtung des Pensionssiche­
rungsbeitrages gemäß den §§ 13 abis 13 d des 
Pensionsgesetzes 1965, BGBI. Nr. 340/1965, sind 
auf die nach § 74 gebührenden Zuschüsse mit 
folgenden Maß gaben anzuwenden: 

1. An die Stelle des Ausdrucks ,der monatlich 
wiederkehrenden Geldleistungen' tritt der 
Ausdruck ,der Zuschüsse'. 

2. An die Stelle des Ausdrucks ,Höhe des 
Pensionsbeitrages gemäß § 22 des Gehaltsge­
setzes 1956,' tritt der Ausdruck ,Höhe des 
monatlichen Beitrages gemäß § 81 Abs. 3, der 
für Teile der Beitragsgrundlage zu entrichten 
ist, die die jeweilige Höchstbeitragsgrundlage 
in der gesetzlichen Pensionsversicherung 
überschreiten'. " 

4. Dem § 95 d wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Es treten in Kraft: 
1. § 82 a samt Überschrift in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBI. Nr. .. ./1993 mit 1. Juli 
1993, 

2. § 81 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr ... ./1993 mit 1. Jänner 1994, 

3. § 77 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. .. ./1993 mit L Jänner 1995." 

Artikel VI 

Änderung des Bezügegesetzes 

Das Bezügegesetz, BGBI. Nr. 273/1972, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 110/ 
1993, wird wie folgt geändert: 

1. An die Stelle des §-29 treten folgende 
Bestimmungen: 

,,§ 29. (1) Für die Ermittlung des Witwen- und 
Witwerversorgungsbezuges gilt als Berechnungs­
grundlage des überlebenden Ehegatten § 15 Abs. 2 
bis 5 des Pensionsgesetzes 1965 mit der Maßgabe, 
daß an die Stelle des Ausdrucks ,Sterbetag des 
Beamten' der Ausdruck ,Sterbetag des Mitgliedes 
des Nationalrates oder des Bundesrates' tritt. 

(2) Als Berechnungsgrundlage des verstorbenen 
Mitgliedes des Nationalrates oder des Bundesrates, 
die der Ermittlung des Witwen(Witwer)versor­
gungsbezuges des überlebenden Ehegatten zu­
grunde zu legen ist, gilt der Bezug nach § 25 Abs. 1. 

§ 29 a. (1) Das Ausmaß des Witwen- und 
Witwerversorgungsbezuges ergibt sich aus einem 
Hundertsatz des Rilhebezuges, auf den das Mitglied 
des Nationalrates oder des Bundesrates am 
Sterbetag Anspruch gehabt hat oder im Fall der mit 
Ablauf dieses Tages eingetretenen Unfähigkeit zur 
weiteren Funktionsausübung gehabt hätte. 

(2) Als Ruhebezug . nach Abs. 1 gilt der 
Ruhebezug, der der ruhebezugsfähigen Gesamtzeit 
des Mitgliedes des Nationalrates oder des Bundes" 
rates und dem Bezug nach § 25 Abs. 1 entspricht. 

(3) Zur Ermittlung des Hundertsatzes ist vorerst 
die Berechnungsgrundlagedes überlebenden Ehe­
gattendurch die Berechnungsgrundlage des verstor­
benen Mitgliedes des Nationalrates oder des 
Bundesrates zu teilen. Diese Zahl ist auf drei 
Dezimalstellen zu runden und mit dem Faktor 24 zu 
vervielfachen. 

(4) Der Hundertsatz des Witwen(Witwer)versor­
gungsbezuges ergibt sich sodann aus der Verminde­
rung der Zahl 76 um die gemäß Abs. 3 ermittelte 
Zahl. Er beträgt. jedoch mindestens 40 und 
höchstens 60. 

(5) Kommen mehrere Berechnungsgrundlagen in 
Betracht, ist die Summe dieser Berechnungsgrundla­
gen für die Ermittlung nach Abs. 3 heranzuziehen. 

§ 29 b. Der Waisenversorgungsbezug beträgt 
1. für jede Halbwaise 24%, 
2. für jede Vollwaise 36% 

des> . Ruhebezuges, der der ruhegenußfähigen 
Gesamtzeit des Mitgliedes des Nationalrates oder 
des Bundesrates und dem Bezug nach § 25 Abs. 1 
entspricht." 

2. § 34 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Auf das Ausmaß des Witwen- und 
Witwerversorgungsbezuges und des Waisenversor­
gungsbezuges sind die §§ 29 bis 29b mit folgenden 
Maßgaben anzuwenden: 

1. Als Berechnungsgrundlage des verstorbenen 
Bundespräsidenten gilt der Bezug nach § 5. 

2. Als Ruhebezug gilt der Ruhebezug nach 
Abs. 1." 

3. § 43 lautet: 

,,§ 43. (1) Auf das Ausmaß des Witwen- und 
Witwerversorgungsbezuges und des Waisenversor­
gungsbezuges sind die §§ 29 bis 29 b mit folgenden 
Maßgaben anzuwenden: . 

1. Als Berechnungsgrundlage des verstorbenen 
obersten Organs gilt der Bezug nach § 35 
Abs.2. 

2. Als Ruhebezug gilt der Ruhebezug des 
obersten Organs. 

(2) Auf die Versorgungsbezüge des überlebenden 
Ehegatten und der Waisen ist § 38 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß bei der im § 38 vorgesehenen 
Vergleichsberechnung jener Hundertsatz des Bezu­
ges nach § 35 Abs. 2 zugrunde zu legen ist, der dem 
Hundertsatz· des nach Abs. 1 bemessenen Versor­
gungsbezuges entspricht." 

- 4. § 44 a lautet: 

,,§ 44 a. Die Bestimmungen über die Festsetzung, 
die Höhe und die. Entrichtung des Pensionssiche-
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rungsbeitrages gemäß den §§ 13 abis 13 d des 
Pensionsgesetzes 1965, BGBI. Nr. 340/1965, sind 
mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 

1. An die Stelle des AusdruckS ,monatlich 
wiederkehrende Geldleistungen nach diesem 
Bundesgesetz' tritt der Ausdruck ,monatlich 
wiederkehrende Geldleistungen nach den 
Art. IV bis VI dieses Bundesgesetzes'. 

2. An die Stelle des Ausdrucks ,der Beamte des 
Ruhestandes und der ehemalige Beamte des 
Ruhestandes' tritt der Ausdruck ,Bezieher von 
Ruhe- und Versorgungs bezügen nach diesem 
Bundesgesetz'. " 

5. § 45 erhält die Absatzbezeichnung ,,(1)". Dem 
§ 45 wird folgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Es treten in Kraft: 
1. Die §§ 44 a, 45 a und 45 b in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993 mit 1. Juli' 
1993, . 

2. die §§ 29 bis 29 b, § 34 Abs. 3, § 43 und § 49 b 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
NI. .. ./1993 mit 1. Jänner 1995." 

6. Nach § 45 werden folgende §§ 45 a und 45 b 
eingefügt: 

,,§ 45 a. Soweit in diesem' Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese - soweit nicht ausdrücklich 
anderes angeordnet wird ~ in ihrer jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 45 b. Verordnungen auf Grund dieses Bundes­
gesetzes und seiner Novellen können ab dem Tage 
der Kundmachung dieses Bundesgesetzes oder der 
betreffenden Novelle erlassen werden. Die Verord­
nungen dürfen frühestens mit dem Tag in Kraft 
gesetzt werden, mit dem die betreffende Verord­
nungsermächtigung in Kraft trit~." 

7. Nach § 49 a wird folgender § 49 beingefügt: 

,,§ 49 b. Auf Versorgungsbezüge für Hinterblie­
bene, die schon vor dem 1. Jänner 1995 Anspruch 
auf Versorgungs bezug erworben haben, sind die am 
31. Dezember 1994 geltenden· Bestimmungen über 
die Versorgungsbezüge weiterhin und § 62 a Abs. 2 
des PensionsgfOsetzes 1965 anzuwenden." 

Artikel VII 

Änderung des Post- und Telegraphenpensionsgeset­
zes 1967 

Das Post- und Telegraphenpensionsgesetz 1967, 
BGBI. Nr.23111967, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. NI. 110/1993, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 1 Einleitung lautet: 

,,§ 1. Das Pensionsgesetz 1965, BGBI. Nr. 340, -
einschließlich der Bestimmungen über die Festset-

zung, die Höhe und die Entrichtung des Pensionssi­
cherungsbeitrages - ist, soweit im folgenden nicht 
anderes bestimmt wird, in der jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden." 

2. § 3 lautet: 

,,§ 3. Nicht anzuwenden sind 
1. die §§ 15 bis 15 e des Pensionsgesetzes 1965, 

soweit sie Nebengebührenwerte oder die 
Nebengebührenzulage des Verstorbenen be­
treffen, 

2. die §§ 53 bis 57 und 61 des Pensionsgesetzes 
1965." 

3. Nach § 4 Abs.2 wird folgender Abs.3 
angefügt: 

,,(3) Es treten in Kraft 
1. § 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 

NI. .. ./1993 mit 1. Juli 1993, 
2. § 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 

Nr ... ./1993 mit 1. Jänner 1995." 

Artikel VIII 

Änderung des Bundesgesetzes über die Pensionsan­
sprüche der Zivilbediensteten der ehemaligen k. u. k. 

Heeresverwaltung und ihrer Hinterbliebenen 

Das Bundesgesetz über die Pensionsansprüche 
der Zivilbediensteten der ehemaligen k. u. k. Hee- . 
resverwaltung und ihrer Hinterbliebenen, BGBI. 
Nr. 255/1967, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 110/1993, wird wie folgt geän­
dert: 

1. § 1 lautet: 

,,§ 1. Auf Zivilbedienstete der ehemaligen k. u. k. 
Heeresverwaltung und ihre Hinterbliebenen, die auf 
Grund des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 426/1923 
Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenüsse 
haben, ist das Pensionsgesetz 1965, BGBI. Nr. 340, 
- einschließlich der Bestimmungen über die 
Festsetzung, die Höhe und die Entrichtung des 
Pensionssicherungsbeitrages - nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen in der jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden." 

2. Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt: 

,,§ 3 a. Nicht anzuwenden sind 
1. die §§ 15 bis 15 e des Pensionsgesetzes 1965, 

soweit sie Nebengebührenwerte oder die 
Nebengebührenzulage des Verstorbenen be­
treffen, 

2. Abschnitt VIII des Pensionsgesetzes 1965." 

3. Dem § 4 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Es treten in Kraft 
1. § 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 

Nr ... ./1993 mit 1. Juli 1993, 
2. § 3 a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 

Nr ... ./1993 mit 1. Jänner 1995." 
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Artikel IX 

Änderung des Bundestheaterpensionsgesetzes 

Das Bundestheaterpensionsgesetz, BGBI. 
Nr. 159/1958, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr ... ./1993, wird wie folgtgeändert: 

1. § 6 a Abs. 6 lautet: 

,,(6) Die Höhe der Nebengebührenzulage zum 
Witwen(Witwer)versorgungsgenuß ergibt sich aus 
den §§ 15 bis 15 d des Pensionsgesetzes 1965 in 
Verbindung mit § 17 a dieses Bundesgesetzes. Die 
Nebengebührenzulage zum Waisenversorgungsge­
nuß beträgt 

1. für jede Halbwaise 24%, 
2. für jede Vollwaise 36% 

der Nebengebührenzulage zum Ruhegenuß." 

2. § 10 Abs. 1 bis 3 lautet: 

,,(1) Bundestheaterbedienstete des Dienststandes, 
auf die dieses Bundesgesetz anzuwenden ist, haben 
von ihren Dienstbezügen (§ 5 Abs. 2 und 3), von den 
Sonderzahlungen und vom Nebengebührendurch­
schnittssatz Pensionsbeiträge im Ausmaß der 
nachstehenden Prozentsätze zu entrichten. 

(2) Der Pensionsbeitrag beträgt für: 
1. Ballettmitglieder, . Bläser und Solosänger 

12,81%, 
2. die sonstigen Bundestheaterbediensteten 

10,25% 
des Dienstbezuges, der Sonderzahlungen und, 
sofern § 6 a anzuwenden ist, des Nebengebühren­
durchschnittsatzes. 

(~) Der Pensionsbeitrag beträgt für Bundesthea­
terbedienstete mit AufÜ"ittshonorar 

1. in den Fällen des Abs. 2 Z 1 2,85%, 
2. in den Fällen des Abs. 2 Z 2 2,28% 

des sich nach § 5 Abs. 6 und 7 ergebenden Betrages 
für je 5,7 Tage der gemäß § 7 Abs. 4 bis 6 in einem 
Spieljahr für die Bemessung des Ruhegenusses 
angerechneten Dienstzeit." 

3. Nach § 10 wird folgender § 10 a eingefügt: 

"Pensionssicherungsbeitrag 

§ 10 a. (1) Die Bestimmungen über die Festset­
zung, die Höhe und die Entrichtung des Pensions si­
cherungsbeitrages gemäß den §§ 13 abis 13 d des 
Pensionsgesetzes 1965, BGBI. Nr. 340/1965, sind 
auf die nach diesem Bundesgesetz gebührenden 
monatlich wiederkehrenden Geldleistungen mit der 
Maßgabe nach Abs.2 anzuwenden. 

(2) An die Stelle des Ausdrucks ,Pensionsbeitrag 
gemäß § 22 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. Nr. 54, 
soweit dessen Höhe 10%' überschreitet', tritt, 

1. soweit die Ansprüche auf Ballettmitglieder, 
Bläser und Solosänger zurückgehen, der 
Ausdruck ,Pensionsbeitrag gemäß § 10 Abs. 2 
Z 1, soweit dessen Höhe 12,81% überschrei­
tet', und 

2. soweit die Ansprüche auf sonstige Bundes­
theaterbedienstete zurückgehen, der Ausdruck 
,Pensionsbeitrag gemäß § 10 Abs. 2 Z 2, soweit 
dessen Höhe 10,25% überschreitet'." 

4. Nach § 17 werden folgende §§ 17 a und 17 b 
eingefügt: 

"Witwen- und Witwerversorgungsgenuß 

§ 17 a. Die §§ 15 bis 15 e des Pensions gesetzes 
1965 sind - soweit sie einen Bediensteten oder 
ehemaligen Bediensteten der Bundestheater betref­
fen - mit folgenden Abweichungen anzuwenden: 

1. Die Bestimmungen über die Ruhegenußzu­
lage, die Versorgungsgenußzulage und die 
Aktivzulage sind nicht anzuwenden. 

2. Bei der Ermittlung jener Teile der Berech­
nungsgrundlagen, die den für Bundesbeamte 
festgehaltenen Nebengebührenwerten ent­
sprechen, sind die Bestimmungen über die 
Nebengebührendurchschnittssätze anzuwen­
den. 

Waisenversorgungsgenuß 

§ 17 b. Der Waisenversorgungsgenuß beträgt 
1. für jede Halbwaise 24%, 
2. für jede Vollwaise 36% 

des, Ruhegenusses." 

5. Dem § 22 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Es treten in Kraft 
1. § 10 a samt Überschrift in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBI. Nr. .. ./1993 mit 1. Juli 
1993, 

2. § 10 . Abs. 1 bis 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993 mit 
1. Jänner 1994, 

3. § 6 a Abs.6 und die §§ 17 a und 17 b samt 
Überschriften in der Fassung des Bundesgeset­
zes BGBI. Nr ... ./ 1993 mit 1. Jänner 1995." 

Artikel X 

Änderung des Dorotheumsgesetzes 

Das Dorotheumsgesetz, BGBI. Nr. 66/1979, wird 
wie folgt geändert: 

1. Dem § 4 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Auf die vom Absatz 1 erfaßten Pensionsan­
sprüche ist das Pensionsgesetz 1965, BGBI. 
Nr. 340/1965, - einschließlich der Bestimmungen. 
über die Festsetzung, die Höhe und die Entrichtung 
des Pensionssicherungsbeitrages gemäß den §§ 13 a 
bis 13 d - in der jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden." 

2. Nach § 9 wird folgender § 9 a eingefügt: 

,,§ 9 a. § 4 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgeset­
zes BGBI. Nr ... :11993 tritt mit 1. Juli 1993 in 
Kraft." 
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,Artikel XI 

Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 
1984 

Das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, 
BGBI. Nr. 302, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 30/1993, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 107 wird folgender § 107 a eingefügt: 

. "Verrechnung der Pensionssicherungsbeiträge 

§ 107 a. Die Pensionssicherungsbeiträge im Sinne 
der §§ i 3 abis 13 d des Pensionsgesetzes 1965 und 
des § 5 ades Nebengebührenzulagengesetzes flie­
ßen dem Bund zu." 

2. Dem § 123 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) § 107 a samt Überschrift und § 124 Abs. 2 bis 
4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr ... ./1993 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft." 

3. An die Stelle des § 124 Abs. 2 treten folgende 
Bestimmungen: 

,,(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge­
setzes sind - soweit sie nicht von der landesgesetz-' 
lich hiezu berufenen Behörde zu erlassen sind -
vom Bundesminister' für Unterricht und Kunst im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, soweit ihre 
Bestimmungen finanzielle Auswirkungen für den 
Bund nach sich ziehen, außerdem im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen zu erlassen. 

(3) Sofern für die Erlassung von Verordnungen 
auf Grund von Bundesgesetzen, die gemäß § 106 
auf Landeslehrer anwendbar sind, die Bundesregie­
rung oder die Bundesregierung im Einvernehmen 
mit dem Hauptausschuß des Nationalrates zustän­
dig ist, gilt dies auch im Anwendungsbereich dieses 
Bundesgesetzes. 

(4) Die im Abs. 3 angeführten Verordnungen auf 
Grund dieses Bundesgesetzes und seiner Novellen 
könrlen ab dem Tage der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes oder der betreffenden Novelle 
erlassen werden. Die Verordnungen dürfen frühe­
stens mit dem Tag in Kraft gesetzt werden, mit dem 
die betreffende Verordnungs ermächtigung in Kraft 
tritt." 

Artikel XII 

Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985 

Das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer­
Dienstrechtsgesetz 1985, BGBI. Nr. 296, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr.30/ 
1993, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 116 wird folgender § 116 a eingefügt: 

" Verrechnung der Pensionssicherungsbeiträge 

§ 116 a. Die Pensionssicherungsbeiträge im Sinne 
der §§ 13 ,a bis 13 d des Pensionsgesetzes 1965 und 
des§ 5 ades Nebengebührenzulagengesetzes flie­
ßen dem Bund zu." 

2. Dem § 127 wird folgender Abs.5 angefügt: 

,,(5) § 116 a samt Überschrift in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. , . ./1993 tritt mit 1. Juli 
1993 in Kraft." 

Artikel XIII 

Änderung des BOG 1979 

Das BDG 1979, BGBI. Nr. 333, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. . , ./1993, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 163 Abs. 5 Z 7 lautet: 

,,7. die §§ 13 abis 13 d, § 25 Abs. 1; die §§ 28,29, 
35, 38, 39,40, 41 Abs. 2 und 4 und § 50 des 
Pensionsgesetzes 1965." 

2. Dem § 246 wird folgender Abs.6 angefügt: 

,,(6) § 163 Abs.5 Z 7 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. , . ./1993 tritt mit 1. Juli 
1993 in Kraft." 

Artikel XIV 

Änderung des Vedassungsgerichtshofgesetzes 

Das Verfassungsgerichtshofgesetz, BG BI. 
Nr. 85/1953, zuletzt geändert durch das Bundesge­
setz BGBI. Nr. 329/1990, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 5 g wird folgender § 5 heingefügt: 

,,§ 5 h. Auf die Ruhe(Versorgungs)bezüge nach 
den §§ 5 b bis, 5 g sind die Bestimmungen des 
Pensionsgesetze~ 1965, BGBI. Nr. 340, über die 
Festsetzung, die Höhe und die Entrichtung des 
Pensionssicherungsbeitragesinder jeweils gelten­
den Fassung anzuwenden." 

2. Nach § 88 wird folgender § 88 a eingefügt: 

,,§ 88 a. § 5 h in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr ... ./1993 tritt mit 1. Juli 1993 in Kraft." 

Artikel XV 

(Verfassungsbestimmung) 

Erhöhung von Ruhe- und Versorgungsbezügen und 
die Bemessung von Versorgungsbezügen 

1. Im' Dienstrecht sind die Erhöhungen der 
Ruhebezüge . und der Versorgungsbe'züge so zu 
regeln, daß sie der Aufwertung und der Anpassung 
der Pensionen in der gesetzlichen Sozialversiche-
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rung gleichwertig sind. Zur Hers~ellung ~ieser 
Gleichwertigkeit sind Pensionssicherungsbeiträge 
festzusetzen .. 

2. Bei der Bemessung von V orsorgungsbezügen 
des überlebenden Ehegatten ist, sofern es sich nicht 
um eine Erhöhung gemäß Z 1 handelt, dessen 
sonstiges Einkommen zu berücksichtigen. Soweit es 
sich bei dieser Bemessung nicht um eine Erhöhung 
von Versorgungs bezügen auf eine Mindestversor-

gungsleistung handelt, ist dieses Einkommen nur in 
dem Ausmaß zu berücksichtigen, als es für 
Ansprüche oder Anwartschaften aus der Altersver­
sorgung zugrunde zu legen ist. 

3. Es treten in Kraft 
a) Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 

Nr ... ./ 1993 mit 1. Juli 1993, 
b) Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 

Nr ... ./1993 mit 1. Jänner 1995. 
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